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I/A Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
 

I/A 114_I_3(2)_ Stellungnahme_01 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Zu 1.: 
Die Trasse des überregional und städtisch bedeutsamen Radweges wird nicht abge-
bunden, sondern erhält lediglich eine veränderte Wegeführung.  
Die Unterbrechung des Radweges durch die Rathaus-Galerie ist nicht Gegenstand 
dieses Verfahrens, sondern wurde im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 166/I gere-
gelt. 
 
Zu 2.: 
Die neue Verkehrsführung ist erforderlich, um die Verkehrsabläufe zum Zentralen 
Omnibusbahnhof zu optimieren und damit auch die Verkehrssicherheit im Umfeld zu 
erhöhen. Durch die Wegführung des Radverkehrs über die Heinrich-von-Stephan-
Straße wird es zukünftig nur noch eine Querung der Fußgängerströme geben, auf die 
sich alle Verkehrsteilnehmer einstellen können.  
Die nun frei werdenden Flächen können für private Stellplätze, die durch die Verle-
gung der Heinrich-von-Stephan-Straße entfallen, genutzt werden. Die 4. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 114/74 ist daher erforderlich, um die neue geschaffene 
Fläche für die Stellplätze planungsrechtlich zu sichern.  
 
Zu 3.:  
Die notwendigen städtebaulichen und verkehrlichen Änderungen, welche durch das 
Planfeststellungsverfahren ausgelöst werden, sind zutreffend beschrieben.  
Die Option östlich der Heinrich-von-Stephan-Straße unmittelbar südlich des neuen 
Bahnhaltepunktes Ersatzstellplätze für die WGL anzubieten, ist städtebaulich und 
verkehrsplanerisch nicht sinnvoll. Hier ist vorgesehen, Platz für öffentliche Verkehrs-
nutzungen bereitzuhalten und nicht für private Stellplätze. Die zukünftig wegfallenden 
Stellplätze der WGL werden in erster Linie von Kunden genutzt und sollen auch aus 
organisatorischen Gründen weiterhin von den Stellplätzen für die Angestellten in der 
Tiefgarage entkoppelt sein.  
 
Zu 4.: 
 
Bei der Angabe „15 Stellplätze“ handelt es sich um eine Maximalangabe. Grundsätz-
lich ist hier die Anlage von mindestens 7 Stellplätzen möglich. Die Festsetzung  der 
Stellplatzfläche stellt einen Vorschlag dar, der im Rahmen einer Umsetzungsplanung 
auf Machbarkeit zu prüfen ist. Die beengte Lage am Gebäude kann z.B. dazu führen, 
dass eine andere Planung erforderlich wird. Daher wurde eine größere Fläche pla-
nungsrechtlich gesichert. Nach Aussage der WGL sind die Stellplätze in der Tiefga-
rage für Mitarbeiter mittels eines „Chips“ personalisiert und stehen somit nicht den 
Kunden oder der AGL zu Verfügung. Diese sind daher auf ein Angebot an oberirdi-
schen Stellplätzen angewiesen.  
 
Zu 5.  
Um den Verkehrsfluss der überregional und innerstädtisch bedeutsamen Radwege-
verbindung zu verbessern, ist eine veränderte Verkehrsführung, weg von der prob-
lematischen Kreuzung des Radweges mit den Wegbeziehungen der Fußgänger vor 
dem Rialto-Boulevard sinnvoll. Der Wunsch, eine schnelle und direkte Radwegever-
bindung beizubehalten, wird gegenüber der höher zu bewertenden verkehrssicheren 
Wegeführung und einer Bündelung der Verkehre auf der übersichtlichen Heinrich-
von-Stephan-Straße zurückgestellt. 
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Auch die zu erwartenden positiven sozialen Aspekte in direkter Bahnhofsnähe spre-

chen für die Umverlegung des Rad- und Fußweges. 

Durch die neu geplante direkte Verknüpfung des Radweges mit dem neu konzipier-
ten Bahnhof „Leverkusen-Mitte“ wird die Verknüpfung zweier umweltfreundlicher 
Verkehrsmittel, des Fahrrades und des Personenzuges, sinnvoll optimiert und bietet 
damit deutliche Vorteile gegenüber der gegenwärtigen Situation.  
In dem vom Rat der Stadt Leverkusen am 27.06.2016 beschlossenen Rahmenkon-
zept „Bahnhof Leverkusen-Mitte“ ist bereits auf der Ebene der Rahmenplanung 
nachgewiesen, dass die vorgeschlagene neue Trassenführung des Radweges prob-
lemlos durchführbar ist und eine sehr gute Anbindung zum Bahnhof mitsamt Fahrrad- 
und E-Bike-Stationen bietet. 
Die neue Trassenführung des Radweges wird am Rande des neuen Busbahnhofs 
parallel zu den Gleisen geführt, wodurch Konflikte mit anderen Verkehrsteilnehmern 
weitgehend ausgeschlossen werden. Mittel- bis langfristig soll darüber hinaus der 
Bereich vor dem Bahnhof für den Durchgangsverkehr gesperrt werden, wodurch die 
Verknüpfung von Rad- und Fußgängerverkehren zum Bahnhof optimal gestaltet ist. 
Hierfür ist eine Anbindung der Heinrich-von-Stephan-Straße über das derzeitige 
Postgelände und die B8 vorgesehen.  
 
Zu 6.: 
Das vom Rat der Stadt Leverkusen am 27.06.2016 beschlossene „Rahmenkonzept 
Bahnhof Leverkusen-Mitte“ (siehe Vorlage Nr. 2016/1058) und der Wettbewerb zum 
Dach des ZOB (siehe Vorlage Nr. 2016/1165/1), beschlossen am 29.08.2016, stellen 
die Verknüpfung von Radverkehr, sowie Bussen und Bahnen mitsamt Radstationen, 
Fahrradabstellanlagen sowie Wegeführungen bereits auf der Ebene übergeordneter 
Planungen dar. Mit der Umsetzung dieser Planung ist eine deutliche Verbesserung 
der städtebaulichen Situation für alle Verkehrsteilnehmer verbunden, denn sie ent-
schärft Konfliktpunkte und schafft damit mehr Verkehrssicherheit. 
Somit wird auch das Leitziel der Stadt Leverkusen als fahrradfreundliche Stadt deut-
lich gestärkt und ein wichtiger Beitrag zu einem umweltfreundlichen und sicheren 
Mobilitätskonzept geleistet.  
 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.  
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I/A 114_I_3(2)_ Stellungnahme_02 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Zu 1.: 
Die Trasse des überregional und städtisch bedeutsamen Radweges wird nicht abge-
bunden, sondern erhält lediglich eine veränderte Wegeführung.  
Die Unterbrechung des Radweges durch die Rathaus-Galerie ist nicht Gegenstand 
dieses Verfahrens, sondern wurde im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 166/I gere-
gelt. 
 
Zu 2.: 
Die neue Verkehrsführung ist erforderlich, um die Verkehrsabläufe zum Zentralen 
Omnibusbahnhof zu optimieren und damit auch die Verkehrssicherheit im Umfeld zu 
erhöhen. Durch die Wegführung des Radverkehrs über die Heinrich-von-Stephan-
Straße wird es zukünftig nur noch eine Querung der Fußgängerströme geben, auf die 
sich alle Verkehrsteilnehmer einstellen können.  
Die nun frei werdenden Flächen können für private Stellplätze, die durch die Verle-
gung der Heinrich-von-Stephan-Straße entfallen, genutzt werden. Die 4. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 114/74 ist daher erforderlich, um die neue geschaffene 
Fläche für die Stellplätze planungsrechtlich zu sichern.  
 
Zu 3.:  
Die notwendigen städtebaulichen und verkehrlichen Änderungen, welche durch das 
Planfeststellungsverfahren ausgelöst werden, sind zutreffend beschrieben.  
Die Option östlich der Heinrich-von-Stephan-Straße unmittelbar südlich des neuen 
Bahnhaltepunktes Ersatzstellplätze für die WGL anzubieten, ist städtebaulich und 
verkehrsplanerisch nicht sinnvoll. Hier ist vorgesehen, Platz für öffentliche Verkehrs-
nutzungen bereitzuhalten und nicht für private Stellplätze. Die zukünftig wegfallenden 
Stellplätze der WGL werden in erster Linie von Kunden genutzt und sollen auch aus 
organisatorischen Gründen weiterhin von den Stellplätzen für die Angestellten in der 
Tiefgarage entkoppelt sein.  
 
Zu 4.: 
 
Bei der Angabe „15 Stellplätze“ handelt es sich um eine Maximalangabe. Grundsätz-
lich ist hier die Anlage von mindestens 7 Stellplätzen möglich. Die Festsetzung  der 
Stellplatzfläche stellt einen Vorschlag dar, der im Rahmen einer Umsetzungsplanung 
auf Machbarkeit zu prüfen ist. Die beengte Lage am Gebäude kann z.B. dazu führen, 
dass eine andere Planung erforderlich wird. Daher wurde eine größere Fläche pla-
nungsrechtlich gesichert. Nach Aussage der WGL sind die Stellplätze in der Tiefga-
rage für Mitarbeiter mittels eines „Chips“ personalisiert und stehen somit nicht den 
Kunden oder der AGL zu Verfügung. Diese sind daher auf ein Angebot an oberirdi-
schen Stellplätzen angewiesen.  
 
Zu 5.  
Um den Verkehrsfluss der überregional und innerstädtisch bedeutsamen Radwege-
verbindung zu verbessern, ist eine veränderte Verkehrsführung, weg von der prob-
lematischen Kreuzung des Radweges mit den Wegbeziehungen der Fußgänger vor 
dem Rialto-Boulevard sinnvoll. Der Wunsch, eine schnelle und direkte Radwegever-
bindung beizubehalten, wird gegenüber der höher zu bewertenden verkehrssicheren 
Wegeführung und einer Bündelung der Verkehre auf der übersichtlichen Heinrich-
von-Stephan-Straße zurückgestellt. 
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Auch die zu erwartenden positiven sozialen Aspekte in direkter Bahnhofsnähe spre-
chen für die Umverlegung des Rad- und Fußweges. 
Durch die neu geplante direkte Verknüpfung des Radweges mit dem neu konzipier-
ten Bahnhof „Leverkusen-Mitte“ wird die Verknüpfung zweier umweltfreundlicher 
Verkehrsmittel, des Fahrrades und des Personenzuges, sinnvoll optimiert und bietet 
damit deutliche Vorteile gegenüber der gegenwärtigen Situation.  
In dem vom Rat der Stadt Leverkusen am 27.06.2016 beschlossenen Rahmenkon-
zept „Bahnhof Leverkusen-Mitte“ ist bereits auf der Ebene der Rahmenplanung 
nachgewiesen, dass die vorgeschlagene neue Trassenführung des Radweges prob-
lemlos durchführbar ist und eine sehr gute Anbindung zum Bahnhof mitsamt Fahrrad- 
und E-Bike-Stationen bietet. 
Die neue Trassenführung des Radweges wird am Rande des neuen Busbahnhofs 
parallel zu den Gleisen geführt, wodurch Konflikte mit anderen Verkehrsteilnehmern 
weitgehend ausgeschlossen werden. Mittel- bis langfristig soll darüber hinaus der 
Bereich vor dem Bahnhof für den Durchgangsverkehr gesperrt werden, wodurch die 
Verknüpfung von Rad- und Fußgängerverkehren zum Bahnhof optimal gestaltet ist. 
Hierfür ist eine Anbindung der Heinrich-von-Stephan-Straße über das derzeitige 
Postgelände und die B8 vorgesehen.  
 
Zu 6.: 
Das vom Rat der Stadt Leverkusen am 27.06.2016 beschlossene „Rahmenkonzept 
Bahnhof Leverkusen-Mitte“ (siehe Vorlage Nr. 2016/1058) und der Wettbewerb zum 
Dach des ZOB (siehe Vorlage Nr. 2016/1165/1), beschlossen am 29.08.2016, stellen 
die Verknüpfung von Radverkehr, sowie Bussen und Bahnen mitsamt Radstationen, 
Fahrradabstellanlagen sowie Wegeführungen bereits auf der Ebene übergeordneter 
Planungen dar. Mit der Umsetzung dieser Planung ist eine deutliche Verbesserung 
der städtebaulichen Situation für alle Verkehrsteilnehmer verbunden, denn sie ent-
schärft Konfliktpunkte und schafft damit mehr Verkehrssicherheit. 
Somit wird auch das Leitziel der Stadt Leverkusen als fahrradfreundliche Stadt deut-
lich gestärkt und ein wichtiger Beitrag zu einem umweltfreundlichen und sicheren 
Mobilitätskonzept geleistet.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.  
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I/A 114_I_3(2)_ Stellungnahme_03 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Zu 1.: 
Die Trasse des überregional und städtisch bedeutsamen Radweges wird nicht abge-
bunden, sondern erhält lediglich eine veränderte Wegeführung.  
Die Unterbrechung des Radweges durch die Rathaus-Galerie ist nicht Gegenstand 
dieses Verfahrens, sondern wurde im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 166/I gere-
gelt. 
 
Zu 2.: 
Die neue Verkehrsführung ist erforderlich, um die Verkehrsabläufe zum Zentralen 
Omnibusbahnhof zu optimieren und damit auch die Verkehrssicherheit im Umfeld zu 
erhöhen. Durch die Wegführung des Radverkehrs über die Heinrich-von-Stephan-
Straße wird es zukünftig nur noch eine Querung der Fußgängerströme geben, auf die 
sich alle Verkehrsteilnehmer einstellen können.  
Die nun frei werdenden Flächen können für private Stellplätze, die durch die Verle-
gung der Heinrich-von-Stephan-Straße entfallen, genutzt werden. Die 4. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 114/74 ist daher erforderlich, um die neue geschaffene 
Fläche für die Stellplätze planungsrechtlich zu sichern.  
 
Zu 3.:  
Die notwendigen städtebaulichen und verkehrlichen Änderungen, welche durch das 
Planfeststellungsverfahren ausgelöst werden, sind zutreffend beschrieben.  
Die Option östlich der Heinrich-von-Stephan-Straße unmittelbar südlich des neuen 
Bahnhaltepunktes Ersatzstellplätze für die WGL anzubieten, ist städtebaulich und 
verkehrsplanerisch nicht sinnvoll. Hier ist vorgesehen, Platz für öffentliche Verkehrs-
nutzungen bereitzuhalten und nicht für private Stellplätze. Die zukünftig wegfallenden 
Stellplätze der WGL werden in erster Linie von Kunden genutzt und sollen auch aus 
organisatorischen Gründen weiterhin von den Stellplätzen für die Angestellten in der 
Tiefgarage entkoppelt sein.  
 
Zu 4.: 
 
Bei der Angabe „15 Stellplätze“ handelt es sich um eine Maximalangabe. Grundsätz-
lich ist hier die Anlage von mindestens 7 Stellplätzen möglich. Die Festsetzung  der 
Stellplatzfläche stellt einen Vorschlag dar, der im Rahmen einer Umsetzungsplanung 
auf Machbarkeit zu prüfen ist. Die beengte Lage am Gebäude kann z.B. dazu führen, 
dass eine andere Planung erforderlich wird. Daher wurde eine größere Fläche pla-
nungsrechtlich gesichert. Nach Aussage der WGL sind die Stellplätze in der Tiefga-
rage für Mitarbeiter mittels eines „Chips“ personalisiert und stehen somit nicht den 
Kunden oder der AGL zu Verfügung. Diese sind daher auf ein Angebot an oberirdi-
schen Stellplätzen angewiesen.  
 
Zu 5.  
Um den Verkehrsfluss der überregional und innerstädtisch bedeutsamen Radwege-
verbindung zu verbessern, ist eine veränderte Verkehrsführung, weg von der prob-
lematischen Kreuzung des Radweges mit den Wegbeziehungen der Fußgänger vor 
dem Rialto-Boulevard sinnvoll. Der Wunsch, eine schnelle und direkte Radwegever-
bindung beizubehalten, wird gegenüber der höher zu bewertenden verkehrssicheren 
Wegeführung und einer Bündelung der Verkehre auf der übersichtlichen Heinrich-
von-Stephan-Straße zurückgestellt. 
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Auch die zu erwartenden positiven sozialen Aspekte in direkter Bahnhofsnähe spre-
chen für die Umverlegung des Rad- und Fußweges. 
Durch die neu geplante direkte Verknüpfung des Radweges mit dem neu konzipier-
ten Bahnhof „Leverkusen-Mitte“ wird die Verknüpfung zweier umweltfreundlicher 
Verkehrsmittel, des Fahrrades und des Personenzuges, sinnvoll optimiert und bietet 
damit deutliche Vorteile gegenüber der gegenwärtigen Situation.  
In dem vom Rat der Stadt Leverkusen am 27.06.2016 beschlossenen Rahmenkon-
zept „Bahnhof Leverkusen-Mitte“ ist bereits auf der Ebene der Rahmenplanung 
nachgewiesen, dass die vorgeschlagene neue Trassenführung des Radweges prob-
lemlos durchführbar ist und eine sehr gute Anbindung zum Bahnhof mitsamt Fahrrad- 
und E-Bike-Stationen bietet. 
Die neue Trassenführung des Radweges wird am Rande des neuen Busbahnhofs 
parallel zu den Gleisen geführt, wodurch Konflikte mit anderen Verkehrsteilnehmern 
weitgehend ausgeschlossen werden. Mittel- bis langfristig soll darüber hinaus der 
Bereich vor dem Bahnhof für den Durchgangsverkehr gesperrt werden, wodurch die 
Verknüpfung von Rad- und Fußgängerverkehren zum Bahnhof optimal gestaltet ist. 
Hierfür ist eine Anbindung der Heinrich-von-Stephan-Straße über das derzeitige 
Postgelände und die B8 vorgesehen.  
 
Zu 6.: 
Das vom Rat der Stadt Leverkusen am 27.06.2016 beschlossene „Rahmenkonzept 
Bahnhof Leverkusen-Mitte“ (siehe Vorlage Nr. 2016/1058) und der Wettbewerb zum 
Dach des ZOB (siehe Vorlage Nr. 2016/1165/1), beschlossen am 29.08.2016, stellen 
die Verknüpfung von Radverkehr, sowie Bussen und Bahnen mitsamt Radstationen, 
Fahrradabstellanlagen sowie Wegeführungen bereits auf der Ebene übergeordneter 
Planungen dar. Mit der Umsetzung dieser Planung ist eine deutliche Verbesserung 
der städtebaulichen Situation für alle Verkehrsteilnehmer verbunden, denn sie ent-
schärft Konfliktpunkte und schafft damit mehr Verkehrssicherheit. 
Somit wird auch das Leitziel der Stadt Leverkusen als fahrradfreundliche Stadt deut-
lich gestärkt und ein wichtiger Beitrag zu einem umweltfreundlichen und sicheren 
Mobilitätskonzept geleistet.  
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.  
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I/B Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Trägern öffent-
licher Belange 

I/B 1: avea 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Stellungnahme mit den allgemeinen Hinweisen zu Anforderungen bezüglich der 
Ausgestaltung der Sammelplätze für Abfallbehälter, der Ausgestaltung von Wende-
anlagen etc. wird bei den weiteren Planungen berücksichtigt.  
Die im Bebauungsplan festgesetzten Flächen beinhalten keine Straßenverkehrsflä-
chen, sondern Stellplatzflächen. Für Flächen für Wendeanlagen für Entsorgungsfahr-
zeuge wird im Plangebiet kein Bedarf ausgelöst. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 2: Deutsche Bahn  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 3: EVL 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Hinweise zu den 10 KV-Kabeln und zu erforderlichen Suchschlitzen wurden an die 
Grundstückseigentümer zur Beachtung weitergeleitet.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 4: E-Plus 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Das Plangebiet ist nicht betroffen. Es sind keine Hochbauten geplant, daher sind kei-
ne Auswirkungen auf Richtfunktrassen zu erwarten.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 5 Fachbereich Umwelt 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Stellungnahme wird insgesamt zur Kenntnis genommen. Es handelt sich hier um 
ein Bebauungsplanverfahren und nicht um ein Planfeststellungsverfahren, wie in der 
Stellungnahme, dem Abschnitt I, „Wasser, schutzgutbezogene Informationen“ aufge-
führt wird.  
Zur der in der Stellungnahme Abschnitt II „rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetz-
licher Regelungen“ wird darauf hingewiesen, dass es sich bei der festgesetzten Flä-
che um Flächen für private Stellplätze handelt, die bereits erschlossen sind. Die Er-
schließung befindet sich außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans.   
Es handelt sich um grundsätzliche Aussagen zu den Belangen der Fachämter, die 
keine Auswirkungen auf die Planinhalte haben.  
 
Dem Änderungsvorschlag hinsichtlich des Hinweises zum Thema Altlasten oder 
sonstige schädliche Bodenveränderungen wird gefolgt. Die in der Stellungnahme, 
Abschnitt „Boden/Altlasten“ aufgeführten Geländeauffüllungen bedürfen  im Hinblick 
auf die geplante unsensible Nutzung eines Stellplatzes nicht zwingend einer Unter-
suchung, weshalb eine Abstimmung mit der ULB im Vorfeld von Tiefbaumaßnahmen 
ausreichend ist. Daher wird dem Vorschlag zum Thema Altlasten gefolgt und ein ent-
sprechender Hinweis in den Bebauungsplan mit aufgenommen.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Dem Änderungsvorschlag hinsicht-
lich des Hinweises zum Thema Altlasten oder sonstige schädliche Bodenverände-
rungen wird gefolgt. 
 
 
 


